








§ 1

(1) Der Bebauungsplan HafenCity 3 für das Gebiet östlich
des Sandtorhafens (Bezirk Hamburg-Mitte, Ortsteil 103) wird
festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 2072, Ostgrenze des
Flurstücks 2070 (Am Sandtorpark), über die Flurstücke
2070 und 2071 (Am Dalmannkai), Südgrenzen der Flur-
stücke 1915, 1914 und 1913, über das Flurstück 2071,
Westgrenzen der Flurstücke 2071, 1913, 2012 und 2011,

Nordgrenzen der Flurstücke 2011 und 2112, Westgrenze
des Flurstücks 1911, über das Flurstück 2072 der Gemar-
kung Altstadt-Süd.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung sowie die zusammenfassende
Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 des Baugesetzbuchs werden
beim Staatsarchiv zur kostenfreien Einsicht niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-

Freitag, den 6. November 2009384 HmbGVBl. Nr. 49

Bekanntmachung
einer Entscheidung des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts

zu der Verordnung zur Änderung des Gesetzes
über den Bebauungsplan Bergedorf 82

Vom 27. Oktober 2009

Aus dem Urteil des Hamburgischen Oberverwaltungs-
gerichts vom 1. November 2006 – OVG 2 E 7 /01.N –, das im
Normenkontrollverfahren nach § 47 der Verwaltungsgerichts-
ordnung zu der Verordnung zur Änderung des Gesetzes
über den Bebauungsplan Bergedorf 82 vom 19. Mai 2000
(HmbGVBl. S. 96) ergangen ist, wird folgender Entschei-
dungssatz veröffentlicht:

„§ 1 Nr. 2.1 der Verordnung zur Änderung des Gesetzes
über den Bebauungsplan Bergedorf 82 vom 19. Mai 2000
(HmbGVBl. S. 96) ist unwirksam.“

Diese Entscheidung ist nach § 47 Absatz 5 der Verwaltungs-
gerichtsordnung allgemein verbindlich.

Hamburg, den 27. Oktober 2009.

Das Bezirksamt Bergedorf

Verordnung
über den Bebauungsplan HafenCity 3

Vom 3. November 2009

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018, 3081), in Verbindung mit
§ 3 Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgeset-
zes in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl.
S. 271), zuletzt geändert am 14. Juli 2009 (HmbGVBl. S. 306),
§ 81 Absatz 1 Nummer 2 der Hamburgischen Bauordnung vom
14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt geändert
am 17. Februar 2009 (HmbGVBl. S. 43), § 7 Absatz 3 Satz 1
Nummern 4 und 5 sowie Absatz 6 Satz 1 des Hamburgischen
Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 9. Oktober 2007
(HmbGVBl. S. 356, 392) sowie § 4 Absatz 1 des Hambur-
gischen Klimaschutzgesetzes vom 25. Juni 1997 (HmbGVBl.
S. 261), zuletzt geändert am 6. Juli 2006 (HmbGVBl. S. 404,
414), wird verordnet:





Freitag, den 29. Juli 2016 359HmbGVBl. Nr. 33

§ 1

§ 2 Nummer 6 des Gesetzes über den Bebauungsplan Berge-
dorf 82 vom 14. November 1990 (HmbGVBl. S. 225), zuletzt 
geändert am 19. Mai 2000 (HmbGVBl. S. 96), erhält folgende 
Fassung:
 „6.  In den Kerngebieten sind Vergnügungsstätten (insbe-

sondere Wettbüros, Spielhallen und ähnliche Unter-
nehmen im Sinne von § 1 Absatz 2 des Hamburgischen 
Spielhallengesetzes vom 4. Dezember 2012 (HmbGVBl. 
S. 505)), die der Aufstellung von Spielgeräten mit 
Gewinnmöglichkeiten dienen, Bordelle, bordellartige 
Betriebe sowie Vorführ- und Geschäftsräume, deren 
Zweck auf Darstellungen oder auf Handlungen mit 
sexuellem Charakter ausgerichtet ist, unzulässig.“

§ 2

Die Begründung der Änderung des Bebauungsplans wird 
beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nie-
dergelegt.

§ 3

Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Die Begründung der Planänderung kann auch beim  örtlich 
zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden kos-
tenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke 
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kos-
tenerstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein 
 Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden:

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des 
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des 
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung der Änderung des Bebauungsplans schriftlich 
gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind.

Zweite Verordnung 
zur Änderung des Gesetzes 

über den Bebauungsplan Bergedorf 82
Vom 22. Juli 2016

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 
20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722, 1731), in Verbindung mit 
§ 3 Absätze 1 und 3 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der 
Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt 
geändert am 13. Februar 2015 (HmbGVBl. S. 39), sowie § 1 der 
Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006 
(HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 5. April 2013 
(HmbGVBl. S. 142, 147), wird verordnet:

Hamburg, den 22. Juli 2016.

Das Bezirksamt Bergedorf
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